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RS OGH 1953/1/8 1Ob1032/52,
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6Ob251/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.01.1953

Norm

ABGB §530 C

ABGB §284 Bb

LPfV §4 Abs1 Z3

Rechtssatz

Gemäß § 4 Abs 1 Z 3 LPfV ist es nicht hinreichend, daß es sich um fortlaufende Leistungen handelt, wie sie sonst in

Auszugsverträgen und Altenteilsverträgen überlicherweise vorkommen; entscheidend ist vielmehr, daß es sich wirklich

um Ausgedingsleistungen handelt. Ein bloß vertraglicher Unterhaltsanspruch, der als Entgelt für eine veräußerte

Liegenschaft eingeräumt wurde, ist gemäß § 4 Abs 1 Z 2 und 3 LPfV keineswegs unpfändbar.
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